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	III.6.12/06 LF-Kita  Anweisung zur Umsetzung der Aufsichtspflicht
	Unterbezirk Ruhr-Mitte



Sozialgesetzbuch VIII:

Nach § 22 Abs.1 SGB VIII haben Tageseinrichtungen für Kinder einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, dessen Ziel es ist, dem Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu verhelfen. Kinder müssen lernen, mit Risiken und Gefahren umzugehen. Für das Fachpersonal bedeutet das eine Abwägung von Aspekten der Selbstständigkeitserziehung und SICHERHEITSASPEKTEN.

Sicherheitsaspekte sind hierbei:
· Wo befinden sich die Kinder?

· Was tun die Kinder?

· Wurden alle möglichen gefährlichen Situationen ausgeschlossen?

· Sind aufgrund der Persönlichkeit einzelner Kinder zusätzliche stichprobenartige Kontrollen erforderlich?
· Kann schnell und effektiv eingegriffen werden, um Verletzungen und Gefahren zu vermeiden?

Um die vielfältigen Informationen und Aussagen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu bündeln, umfasst diese Anleitung acht Aspekte der Arbeitsbereiche:

1. Außengelände

2. Spielen „ohne“ Aufsicht/Kinder alleine draußen

3. Nebenraum

4. Besucherkinder

5. Transport/Auto

6. Ausflüge

7. Turnhalle

8. Einrichtungen auf zwei Etagen und mehr - z. B. Treppenhausnutzung

9. Abholung

Die Aufsichtspflicht wird durch den Vertrag dem Träger der Tageseinrichtung übertragen, der Träger (hier: AWO) delegiert diese durch sorgfältige Auswahl des Personals und durch den Arbeitsvertrag auf die Mitarbeiter/das Fachpersonal, ohne dass dies ausgesprochen werden muss.

Der Träger haftet für Fehler des Personals und bei Verletzung des Betreuungsvertrages, Mitarbeiter werden schadensersatzpflichtig gegenüber Kind/Eltern bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit.

Bei schuldhaftem Unterlassen der Aufsichtspflicht (fahrlässige Körperverletzung oder Tötung) kann es zu strafrechtlicher Haftung kommen. Ein Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten kann disziplinarische Maßnahmen durch den Arbeitgeber nach sich ziehen, in Folge der dienstrechtlichen Haftung.

Vorab: 
Verkehrssicherungspflicht:

Es gehört zur Aufsichtspflicht, bei offensichtlichen Sicherheitsmängeln umgehend einzugreifen, 
d. h. defekte Spielgeräte z. B. für den Gebrauch zu sperren und/oder die Kinder zu veranlassen, eine Gefahrenzone nicht zu betreten.

1. Außengelände

· Begleiten der Kinder auf den Außenspielgeräten und ggf. Hilfestellungen geben

· kein statisches Verhalten von Seiten der Mitarbeiter erwünscht / Überblick durch Positionswechsel verschaffen und erhalten

· Den Kindern das Gefühl zu vermitteln, sie zu beobachten, gibt Sicherheit; es sollte ein „Außenkonzept“ im Team besprochen sein

· Mit den Kindern sollen im Rahmen der Partizipation klare Absprachen und Regeln erarbeitet werden.
· Die Verkehrssicherheit des Geländes ist täglich ggf. vor Betreten zu überprüfen und mittels Formblatt Überprüfung auf Verkehrssicherheit des Außengeländes III.6.12/07 FB-Kita zu dokumentieren. Bei Auffälligkeiten/Abweichungen werden Maßnahmen im Formblatt Kontrollbogen Außengelände (III.6.12/08 FB-Kita) festgehalten und ggf. weitere Schritte eingeleitet – siehe Notfallmanagement (III.6.12/05 LF-Kita).

2. Spielen „Ohne" Aufsicht/Kinder alleine draußen
· Wenn es konzeptionell forciert ist, dass Kinder sich ohne Aufsicht in Kleingruppen auf dem Außengelände bewegen sollen, muss es ein detailliertes Regelwerk dazu geben. Dies sollte insbesondere beinhalten, wer für regelm. „Stippvisiten" von Seiten des anwesenden Personals zuständig ist etc.

· Entwicklungsstände berücksichtigen, Regeln festlegen, Konzept erarbeiten mit dem Gesamtteam.
3. Nebenraum

· Es wird regelmäßig in den Raum geschaut - Stippvisiten
· Es gibt klare Regeln, die mit den Kindern erarbeitet werden/wurden

· Wahrung der Intimsphäre, Wertschätzung und Berücksichtigung der Entwicklungsstände der Kinder, Selbstständigkeit beachten und fördern

· Konzept fokussieren.

4. Besucherkinder

· … sind grundsätzlich versichert, Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die bewusste und gewollte Annahme des Kindes durch pädagogisches Personal.
Wichtig: Gastkinder in Familienzentren (bei ges. Veranstaltungen) sind nicht grundsätzlich versichert!

5. Transport/Auto

· Der Transport von Kunden in eigenem PKW ist untersagt
· Es werden keine Kinder in Notfällen mit nach Hause genommen. Das weitere Vorgehen ist im Notfallmanagement (III.6.12/05 LF-Kita) beschrieben.
· Sollten Verletzungen keinen Krankentransport rechtfertigen und die Eltern informiert sowie einverstanden sein, gibt es online von der Unfallkasse NRW den „Fahrauftrag TAXI“- Westfalen-Lippe Vordruck. Dieser ermöglicht die bargeldlose Inanspruchnahme eines Taxiunternehmens zum Transport eines verletzten Kindes. Mit diesem Formular führt das Taxiunternehmen die Abrechnung direkt mit der Unfallkasse durch. Es sind keine Eigenanteile zu zahlen. Eine vorherige Begleichung durch eine Begleitperson ist somit nicht erforderlich.
· Ein/e Mitarbeiter*in begleitet das Kind zum Unfall-Arzt oder Krankenhaus.
6. Ausflüge

· Bei Ausflügen und Spaziergängen im pädagogischen Alltag mit Begleitung von Eltern und Praktikanten ist eine Einweisung erforderlich. Sie sind immer nur mit Kenntnis und Zustimmung der Leitung durchzuführen
· Eine Übertragung der Aufsichtspflicht ist nur an Personen über 18 Jahren möglich.
· Das Personal ist der Anzahl, den Fähigkeiten und Erfahrungen, dem Entwicklungsstand, der Gruppengröße der Kinder und der Art des Ausfluges anzupassen. Die Anzahl der Aufsichtspersonen richtet sich nach Qualifikation der Aufsichtpersonen. Die Ausflüge sollen mindestens zwei Aufsichtspersonen begleiten. 
· Eltern sind über Ausflüge zwingend zeitangemessen zu informieren

· Ggf. muss ein Dienstreiseantrag gestellt werden.
7. Turnhalle
· Mehrzweckräume müssen konzeptionell verankert, im Team besprochen und mit Eltern abgeklärt sein

· Kontrolle durch das Personal gewährleisten
· Die Turnhallennutzung ist den Fähigkeiten, Erfahrungen und dem Entwicklungsstand der Kinder und der Art des Angebotes unter Berücksichtigung der räumlichen Voraussetzungen anzupassen

8. Einrichtungen auf mehreren Etagen

· Die Treppenhausnutzung ist den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der Kinder unter Berücksichtigung der räumlichen Voraussetzungen anzupassen und obliegt der konzeptionellen Ausrichtung.
9. Abholung

· Kinder dürfen nur von volljährigen Personen abgeholt werden, die schriftlich von den Personensorgeberechtigten im Vertrag benannt werden 

· Unbekannte Personen haben den Ausweis vorzuzeigen

· Kinder dürfen nicht an nicht zurechnungsfähige Personen (Alkohol, geistiger Zustand etc.) herausgegeben werden.
· Allgemein gilt: Bei Schichtübergabe ist der neue Mitarbeiter einzuweisen; besondere Vorkommnisse etc. sind unaufgefordert mitzuteilen.
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